
1. Änderungssatzung zur Satzung
des Zweckverbandes „Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung 

Mittleres Erzgebirgsvorland" Hainichen 
über die Erhebung von Verwaltungskosten bei weisungsfreien 

Angelegenheiten (Verwaltungskostensatzung – VwKostS)
vom 26. März 2004

Die Verbandsversammlung hat am 03.12.2010 folgende 1. Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungsbestimmungen

Die Anlage zur Verwaltungskostensatzung wird wie folgt ergänzt:

Lfd. Nr. Amtshandlung Gebühren in Euro

16 Umsetzung der 
Kleinkläranlagenverordnung/Kleineinleiterabgabesatzung

16.1 Erlass eines Kleineinleiterabgabebescheides 4,22
16.2 Überwachungsbescheid für eine dezentrale Abwasseranlage 16,26
16.3 Örtliche Kontrolle einer dezentralen Abwasseranlage aufgrund 

fehlender Informationen durch den Grundstückseigentümer mit 
Nachweis des Zeitaufwandes gemäß Stundensatz

38,26

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt nach Veröffentlichung am 01.01.2011 in Kraft.

Hainichen, den 03.12.2010

Zweckverband „Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung 
Mittleres Erzgebirgsvorland" 
Eulenberger
Verbandsvorsitzender 


